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1. Allgemeines zum Projekt

1.1 Kurzdarstellung der Baumaßnahme

(Grundstück, Erschließung, Entwurf, Baukonstruktion, Technische Ausrüstung, Außenanlagen, Nachhaltigkeit …)
	
(vgl. A Bau III1311.HF Angaben zum Bedarfsprogramm (bei BP) bzw. III 1321.H Projektbeschreibung (bei VPU/BPU))


1.2 Bisheriges Verfahren

Hinweise zur Veranschlagung/ Erläuterung der Finanzierung 
Die Baumaßnahme wurde mit Bezirksamtsbeschluss/Senatsbeschluss vom ………… in die Investitionsanmeldung aufgenommen.
Die Baumaßnahme ist mit …………… Mio. € im Investitionsprogramm/Haushaltsplan mit einer Anfangsrate in Höhe von …………. € für das Jahr 20.. enthalten.

(Hinweis auf andere Finanzierungen)

Bezug zu vorangegangen Planungsschritten/Prüfungen
Das BP/die VPU/BPU wurde/n am ……………. geprüft.

2. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung ist das/sind die von der (Fachverwaltung) …………. am ………..bestätigte BP/bestätigten VPU/BPU, eingegangen bei (Baudienststelle) am ………………,
bestehend aus …… Ordnern (inkl.  ….. digitalem Datenträger).
Die Unterlagen wurden am…………. ergänzt/geändert.
Die Unterlagen sind vollständig/prüfbar im Sinne der Ergänzenden AV zu den AV § 24 LHO (ab dem …………. 2023)

3. Grundlagen der Prüfung

Auf der Grundlage der Ergänzenden AV zu den AV § 24 LHO wurden die Zweckmäßigkeit in funktionaler, gestalterischer, konstruktiver, technischer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie die Schlüssigkeit des Planungsrahmens insbesondere hinsichtlich der Angemessenheit der Kosten geprüft. Dabei wurden städtebauliche, planungsrechtliche und grundstücksbezogene Aspekte mitberücksichtigt.

Weitere Grundlagen:
- der Bezirksamtsbeschluss/Senatsbeschluss zur Fortschreibung der Finanzplanung und Umsetzung    des Bauprojektes mit Auflagen vom ……………..,
- das Ergebnis des durchgeführten Realisierungswettbewerbes und die Empfehlung des 
  Preisgerichtes vom ……………….,
- das geprüfte BP vom…./die geprüften VPU/BPU vom ………….,
- die Hinweise aus der Stellungnahme der Fachverwaltung …. vom ……..,
- die Ergebnisse der Abstimmungsgespräche mit dem Bedarfsträger/Nutzer (PBA) 


4. Ergebnis der Prüfung
- Hinweis auf Kostenprüfung vorangegangener Prüfungen (bei BP/VPU):

Zur Investitionsanmeldung eingereichte Kosten:
		…………………..	€
		Kostenstand vom
Kosten des geprüften Bedarfsprogramms:
		………………….	€ 
					Kostenstand vom
Kosten der geprüften Vorplanungsunterlagen:
		…………………..	€
		Kostenstand vom 

- Hinweise zu den hier geprüften Unterlagen:

Kosten des/der eingereichten BP/VPU/BPU:
		…………………..	€
		Kostenstand vom

Kosten des/der geprüften BP/VPU/BPU:
		…………………..	€
		Kostenstand vom

Die Prüfung der Kosten erfolgte gemäß geltendem Haushaltsprinzip in Brutto.
(ggf.: Die Einrichtung ist steuerrechtlich vorabzugsberechtigt. Dieses ist bei der Mittelbewirtschaftung zu beachten.)
Eine Indexsteigerung bis zur Fertigstellung der Maßnahme ist voraussichtlich zu erwarten. 
Eine Summe hierfür wurde in die geprüften Kosten nicht eingestellt. Hierzu wird auf die 
LHO § 24, Abs. 5 verwiesen.
In den geprüften Gesamtkosten (GK) sind die Mittel für Unvorhergesehenes (UV) und zur Rundung mit ... %/gemäß ABau enthalten. Über diese Beträge ist nur mit der vorherigen Zustimmung der Prüfinstanz zu verfügen.
Die baufachlichen Voraussetzungen für die Beauftragung der Leistungsstufen 3 bis 5 gemäß Vertragsmuster ABau (bzw. der Leistungsphasen 6 bis 9 gemäß HOAI) sind gegeben, soweit die Auflagen der Prüfung erfüllt sind.
Mit dem Prüfergebnis ist keine Finanzierungszusage verbunden.

5. Erläuterungen zur Prüfung
bei VPU/BPU
(Erfüllung von Auflagen aus dem Prüfbericht des BP/zu den VPU)

5.1 Bezüge zur bisherigen Planung

beim BP
· Die Unterlagen entsprechen inhaltlich denen der Investitionsanmeldung vom __________________.
· Die Unterlagen zur Investitionsanmeldung wurden geändert. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen:
…………………………………. (wurden beschlossen durch Fachverwaltung, Senat)

bei VPU/BPU
· Die VPU/BPU entsprechen inhaltlich/in Teilen nicht den geprüften BP/VPU.
· Die Unterlagen weichen von dem BP/den VPU ab. Die Abweichungen betreffen im Wesentlichen ………………….. und resultieren aus: …………………………………….

bei VPU
· Auf Basis des genehmigten/gebilligten BP wurde ein beschränkter/offener Realisierungswettbewerb ausgelobt, den das Büro ……………für sich entscheiden konnte. Der Wettbewerbsentwurf weist folgende Besonderheiten auf (z.B. zu Wirtschaftlichkeitsaspekten, Ausnutzung Grundstück, Versiegelung, Ausrichtung, Flächeneffizienz z.B. BGF/NUF, Sonnenschutz etc.) ……. Die VPU bauen auf dem ausgewählten Entwurf vom (1.) Preisträger des Architekturwettbewerbes auf. Die Empfehlungen des Preisgerichtes (benennen) ……. wurden/wurden nicht umgesetzt.
Alternativ
· Ein Vergabeverfahren für die Leistung ……. wurde durchgeführt. Das Büro …………
erhielt den Zuschlag.

5.2 Ergebnis der Flächenprüfung (bei BP)  Raum- und Funktionsprogramm, Flächenwerte (bei VPU/BPU)

bei BP
· Die Bauaufgabe wird im Raum - und Funktionsprogramm in geeigneter Weise umgesetzt.
· Das Raum- und Funktionsprogramm wird wie folgt bewertet:
………………………………………………………………………



bei VPU/BPU
Das Raum- und Funktionsprogramm entspricht/entspricht im Wesentlichen dem/den genehmigten/gebilligten Bedarfsprogramm/Vorplanungsunterlagen. Die Abweichungen beinhalten …….

 
Soll/Ist-Vergleich Flächen / Kubus: (je nach Planungsstand für BP/VPU/BPU anpassen)
	
	BP geprüft 
	VPU geprüft 
	BPU eingereicht 
	BPU geprüft 
	Abweichung  gepr. BPU/VPU 

	NUF (m²)
	
	
	
	
	

	BGF (m²)
	
	
	
	
	

	BRI (m³)
	
	
	
	
	


(ggf. Verweis auf geprüftes BP)

Nach der Prüfung stellen sich die Flächenverhältnisse wie folgt dar: (je nach Planungsstand für BP/VPU/BPU anpassen)
	
	BP geprüft
	VPU geprüft
	BPU geprüft

	BGF/NUF
	
	
	

	BRI/NUF
	
	
	

	BRI/BGF
	
	
	


Bewertung der Flächendaten: (Fazit durch den Prüfenden, Erläuterungen, Wertung in Bezug auf Vergleichsbauten (Plakoda u.a.))


5.3 Kostenveränderungen 
5.3.1 Kostengliederung nach DIN 276
Nachstehend sind die Kostenveränderungen nach erfolgter Kostenprüfung ausgewiesen:
	Kostengruppe
	bei BP: BP ungeprüft
bzw.
bei VPU: BP geprüft
bzw.
bei BPU: VPU ungeprüft 
(€)
	BP geprüft
bzw.
VPU ungeprüft
bzw.
BPU ungeprüft
(€)
	Differenz
bzw.
VPU geprüft
bzw.
BPU geprüft
(€)

	100 Grundstück
	
	
	

	200 Herrichten und Erschließen
	
	
	

	300 Bauwerk - Baukonstruktion
	
	
	

	400 Bauwerk – Technische Anl.
	
	
	

	Bauwerkskosten BWK
Summe 300 + 400
	
	
	

	500 Außenanlagen
	
	
	

	600 Ausstattung und Kunstwerke
	
	
	

	Summe 100 - 600
	
	
	

	700 Baunebenkosten
	
	
	

	UV und Rundung gesamt
	
	
	

	Gesamtkosten GK
Summe 100 – 700 
(incl. UV und Rundung)
	
	
	



Gegenüber dem BP/den VPU haben sich folgende wesentliche Kostenveränderungen ergeben:
……………………………………

Erläuterungen zu Kostenveränderungen im Rahmen der Prüfung des BP/der VPU/ der BPU:
........................................................

Weitere Hinweise zu Kostenveränderungen sind dem geprüften BP /den geprüften VPU / BPU direkt zu entnehmen.
Die geprüften Gesamtkosten bleiben/bleiben nicht im vorgesehenen Budget. 
Aus dieser Prüfung resultierende Planungsänderungen sind im Rahmen der festgesetzten Gesamtkosten zu realisieren.

5.3.2 Hinweise zur Kostenermittlung/Kennwertvergleich/Referenzobjekte 
Bei der Prüfung des BP/der VPU/BPU wurden dem Planungsstand entsprechend verschiedene Berechnungsmethoden angewandt. 
Dementsprechend wurden zum Vergleich herangezogen: .......... 
(ggf. Besonderheiten darstellen:)
………………………………………………………………….

Für einen Kostenvergleich wurden die bauwerksbezogenen Kostengruppen 300 – Baukonstruktion - und 400 – Technische Anlagen – bzw. die aus diesen beiden Kostengruppen gebildeten Kostenkennwerte herangezogen:

· €/m² NUF (Kosten pro m² Nutzungsfläche), 
· €/m² BGF (Kosten pro m² Bruttogrundfläche) 
· €/m³ BRI  (Kosten pro m³ Bruttorauminhalt)  

Nach der Prüfung stellen sich die Kostenkennwerte wie folgt dar:
	KG 300
	KG 400
	BWK - KG 300 + 400

	€/m³ BRI
	€/m² BGF
	€/m² NUF
	€/m³ BRI
	€/m² BGF
	€/m² NUF
	€/m³ BRI
	€/m² BGF
	€/m² NUF

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Als Beurteilungs- und Vergleichskriterium der Wirtschaftlichkeit der Bauweise im Hinblick auf eine optimierte Flächen- und Bauwerksdimensionierung zur Herstellung der geforderten Nutzungsfläche können auch die Flächenverhältniswerte BGF/NUF und BRI/NUF herangezogen werden. 

(Fazit, Begründung)
.....................................

5.4 Weitere Prüfungsinhalte

(Zu den folgenden Punkten vgl. ABau III 1311.H Angaben zum Bedarfsprogramm (bei BP) bzw. III 1321.H Projektbeschreibung (bei VPU/BPU))
evt.: Gegenüber den eingereichten BP/VPU/BPU haben sich im Rahmen der Prüfung folgende wesentliche Veränderungen/Fortschreibungen ergeben: 

5.4.1 Aussagen zu planungs-/baurechtlichen Belangen
Stand des Baugenehmigungsverfahrens
Städtebau
Planungsrecht
Denkmalschutz
Brandschutz

5.4.2 ggf. Gebäudezustand (BP) /Entwurf/Funktion/Gestaltung (VPU/BPU)
bei VPU
Ggf. auf Aussagen der Fachverwaltung verweisen.
Die inneren und äußeren Funktionsabläufe wurden im Prozess der VPU eingehend erörtert, optimiert und zwischen dem Architekten, Bauherren und Nutzer/Bedarfsträger abgestimmt.
(wenn kein Wettbewerb:  Erläuterung/Wertung)
(wenn Wettbewerb vorranging und besonders hervorzuheben ist:)  

Das Preisgericht würdigt den Entwurf wie folgt:
Anordnung
Funktion 
Gestaltung 
Freiflächenzuordnung

Wurden die Auflagen aus dem Wettbewerb beachtet?

bei BPU
Ggf. Änderungen zu den VPU
Ggf. VPU Auflage zum Raumbuch: vorhanden ja/nein



5.4.3 Baukonstruktion (VPU/BPU)

Die erforderlichen Qualitäten von Bauprodukten und Baukonstruktionen sind entsprechend BauO Bln und anerkannten Regeln der Technik (Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, TGA etc.) zu planen und auszuführen.



5.4.4 Technische Ausrüstung

Die Auflagen des Prüfvermerkes zur technischen Ausrüstung vom ……….  siehe Anlage - sind zu beachten und den weiteren Planungen zugrunde zu legen. 
Ggf. Weitere Ergebnisse der Prüfung einschließlich Kostenveränderungen sind den Planungsunterlagen direkt zu entnehmen.

5.4.5 ggf. Außenanlagen 

Die Auflagen des Prüfvermerkes zu den Außenanlagen vom ……. - siehe Anlage - sind zu beachten und den weiteren Planungen zugrunde zu legen. Ergebnisse der Prüfung einschließlich Kostenveränderungen sind den Planungsunterlagen direkt zu entnehmen.

5.4.6 Ausstattung

bei VPU
Die Erstausstattung ist in den geprüften VPU brutto (incl. Eigeneinbringung) enthalten/nur teilweise enthalten. In der weiteren Planung ist die Ausstattung im „Bruttoprinzip“ aufzustellen und der Eigeneinbringungsanteil zu verdeutlichen, um die Plausibilität der Kostengruppe 610 herzustellen und die Abgrenzung zu den Festeinbauten KG 370 und 470 auszuweisen. Auf Aussagen der Fachverwaltung verweisen.
Ggf. Für die weitere Bearbeitung ist ein Raumbuch zu erstellen in dem alle Informationen wie z.B. Ausstattungsgegenstände, Wandoberflächengestaltung, Fußböden usw. systematisch erhoben und abgelegt werden. Das Raumbuch muss die Kennziffern der Räume des Bedarfsprogramms zur Identifizierung, nach Bauteilen geordnet, enthalten. Der Eigenleistungsanteil ist massen- und kostenmäßig darzustellen.

bei BPU
Die Erstausstattung ist in den geprüften Bauplanungsunterlagen nach dem „Bruttoprinzip“ (incl. Eigeneinbringung) enthalten/nur teilweise enthalten. Auf Aussagen der Fachverwaltung verweisen.
Ggf. Für die Auswahl und Beschaffung der Ausstattung sollte das Sammelbestellverfahren beim Landesverwaltungsamt genutzt werden.

5.4.7 Ökologische Aspekte/Nachhaltigkeit

bei BP
Die im BP beschriebenen ökologischen Aspekte sind in der Vorplanung in ein ökologisches Gesamtkonzept einzubinden.  
Die Maßnahme liegt/liegt nicht im Geltungsbereich der VwVBU Leistungsblatt 26.
Eine BNB-Zielvereinbarung mit dem Ziel Silber/Bronze/Gold (Ziel: …% Punkte) liegt mit dem BP vor. (Hinweis: Bei Maßnahmen mit Anwendung BNB ist ein BP ohne Zielvereinbarung nicht vollständig.)

bei VPU
Ein ökologisches Gesamtkonzept liegt/liegt bezüglich Baukonstruktion, Energieversorgung, Freiflächen, Abfall, Niederschlagswasser vor.
Es wird erwartet, dass dieses Konzept im Zuge der Bearbeitung der BPU fortgeschrieben/ergänzt wird und die einzelnen Entscheidungskriterien zur Auswahl als Dokumentation der BPU beigefügt werden (siehe Leitfaden – Ökologisches Bauen – Anforderungen an Baumaßnahmen).
bei BPU
Ein ökologisches Gesamtkonzept liegt vor/liegt bezüglich Baukonstruktion, Energieversorgung, Freiflächen, Abfall, Niederschlagswasser vor. Es wird erwartet, dass dieses Konzept im Zuge der weiteren Bearbeitung umgesetzt wird. Die dazu notwendigen Entscheidungen und gegebenenfalls Anpassungen sind zu dokumentieren (siehe Leitfaden – Ökologisches Bauen – Anforderungen an Baumaßnahmen).

bei VPU/BPU
Die Maßnahme liegt/liegt nicht im Geltungsbereich der VwVBU Leistungsblatt 26.
Die BNB-Zielvereinbarung (Ziel: …% Punkte) wird unverändert/verändert verfolgt. Änderungen sind im Wesentlichen folgende ……….......…. und begründen sich aus ………………………
(Hinweis: Bei Maßnahmen mit Anwendung BNB sind die BPU ohne Zielvereinbarung, ohne Pflichtenhefte und ohne aktuelle Stellungnahme des BNB-Koordinators nicht vollständig.)

bei VPU/BPU
Das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden – Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 8. August, trat am 1. November 2020 in Kraft, die Änderungen zum GEG ab 1. Januar 2023. Das geltende GEG ist anzuwenden.
Die aufgrund des Energieeinsparungsgesetzes erlassene EnEV-Durchführungsverordnung Berlin (EnEV-DV Bln) vom 18.12.2009 (GVBl. S. 889), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.01.2018 (GVBl. S. 144) gilt bis zum Erlass einer Verordnung zur Durchführung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bzw. bis zu ihrer förmlichen Aufhebung weiter. Die EnEV-DV Bln behält ihre Wirksamkeit und mithin ihre Gültigkeit damit über den 01.11.2020 (Inkrafttreten des GEG) hinaus.

bei VPU
Das Formblatt „Energiewirtschaftliche Gebäudekenndaten“ ist mit den BPU einzureichen. 

bei BPU
Das Formblatt „Energiewirtschaftliche Gebäudekenndaten“ liegt den BPU bei.
Bewertung der Einhaltung der GEG-Anforderungen auf der Basis des Formblattes zur EnEV bzw. GEG (in Zusammenarbeit mit der Technischen Fachabteilung)

Die Bestätigung des Prüfsachverständigen gemäß EnEV – DV Bln § 1 Absatz 1 zur Vollständigkeit und Richtigkeit der Nachweise entspr. GEG liegt vor.
(Hinweis: Entsprechend EnEV-DV Bln § 2 muss für Ausnahmen und Befreiungen auch ein Prüfsachverständiger eingeschaltet werden. Darf bei einer Baumaßnahme der Nachweis entsprechend geltender GEG nach dem Bauteilverfahren geführt werden, ist die Beauftragung eines Prüfsachverständigen entspr.  EnEV DV – Bln nicht in jedem Fall erforderlich Dann ist gemäß geltendem GEG § 96 unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten eine Unternehmererklärung für den Bauherrn auszustellen.)


5.4.8 Barrierefreiheit

Das Gebäude ist öffentlich zugänglich und deshalb barrierefrei auszubilden. 
(bei VPU/BPU)
Der Entwurf erfüllt diese Anforderung/teilweise/nicht. (siehe Handbuch – Berlin – Design for all). Ein Gesamtkonzept zur barrierefreien Gestaltung liegt vor/nicht vor.
ggf. Auflagen:
Dieses wurde/ist mit der/dem Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderung abgestimmt/abzustimmen (s. Abstimmungsprotokoll vom ……). Die Forderungen der/des Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderung sind in der weiteren Planung und Umsetzung zu berücksichtigen. 

5.4.9 Kunst am Bau
Verfahrensstand

Für Kunst am Bau sind für Honorare und Durchführung jeweils Mittel gemäß ABau II 130 bereit zu stellen. (bei VPU)

5.4.10 Verträge (bei VPU/BPU)

Der Nachweis der zur Vorplanung noch ausstehenden Verträge ist erbracht (bei BPU), Verträge für die Leistungen bei (bei VPU)
· Projektsteuerung
· Objektplanung - Gebäude und Innenräume 
· Fachplanung - Technische Ausrüstung
· Fachplanung - Tragwerksplanung
· Objektplanung - Freianlagen
· …………………………………………..
liegen den VPU/BPU als Hinterlegung der KG 700 (im Entwurf/nicht (bei VPU)) bei. 

5.4.11 Festlegungen zum Ausschreibungsverfahren (bei BPU)

In den BPU liegt der Vorschlag für die mit den ersten Ausschreibungen zu erfassenden Leistungen gem.  ABau V 100 H Nr. 3.1 vor/nicht vor. Dieser wird hiermit bestätigt/nicht bestätigt und für das weitere Verfahren festgelegt.
(ggf. Erläuterungen)
Grundsätzlich ist produktneutral zu planen und auszuschreiben.
(bei Zuwendungsmaßnahmen: Dem Zuwendungsnehmer obliegt die Einhaltung des geltenden Vergaberechts sowie der diesbezüglichen Zuwendungsbedingungen.)

5.4.12 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (WU)

Es wurden in der Phase des BP / der VPU BPU folgende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen erstellt: ……………………………………………………………..
Diese und die noch ausstehenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die Grundlage für die weiteren Entscheidungen des Bauherrn. Es wird darauf hingewiesen, dass in allen Planungsphasen kostenrelevanten Entscheidungen Untersuchungen von Varianten in Form von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorzuschalten sind. Dies gilt insbesondere für ökologische und energetische Maßnahmen. Die Abwägung ist zu dokumentieren (siehe Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung von Baumaßnahmen).

5.4.13 Betriebs- und Instandsetzungskosten (bei BPU)
Das Formblatt Betriebs- und Instandsetzungskosten (ABau III 1323 H F) liegt ausgefüllt vor und wurde mit entsprechenden Berechnungen zu Betriebskosten einschl. Instandsetzungskosten nachvollziehbar untersetzt. 

5.4.14 ggf. Aussagen zum Terminplan


6. Auflagen für die weitere Bearbeitung

1. Grundlage für die Aufstellung der VPU/BPU/weitere Vorbereitung und Baudurchführung ist das genehmigte/gebilligte BP/sind die genehmigten/gebilligten VPU/BPU. Die Auflagen unter Punkt 5 des Prüfvermerkes sind der weiteren Planung bzw. Ausführung zugrunde zu legen und umzusetzen.
2. Bei der Baudurchführung sind die Vorgaben der ABau zu beachten insbesondere hinsichtlich der Vergaberichtlinien, des Bautagebuches und der Aktenführung.
3. Es ist ein Planungsbegleitender Ausschuss – PBA- (bei BP/VPU) /Baubegleitender Ausschuss –BBA- (bei BPU) einzurichten.
4. Die weitere Bauvorbereitung und die Baudurchführung sind im PBA/BBA abzustimmen.
5. Die Planungsänderungen sind im Gesamtkostenrahmen umzusetzen.
6. Die festgesetzten Gesamtkosten sind als Obergrenze strikt einzuhalten. Eine Kostenminderung ist anzustreben.
7. Sollte sich im Zuge der weiteren Bearbeitung herausstellen, dass die geprüften Gesamtkosten für die Realisierung der Baumaßnahme nicht ausreichen, sind Überlegungen zu Standardsenkungen und Kosten reduzierende Planungsänderungen anzustellen und dem PBA/BBA zur Entscheidung vorzulegen.
8. Für besonders kostenrelevante Entscheidungen der Baumaßnahme sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu erstellen und zu dokumentieren.
9. (Es ist ein Raumbuch zu erstellen.)
10. Das Gebäude ist barrierefrei auszubilden.
11. Die Baumaßnahme ist für Projekte der Kunst am Bau vorgesehen.
12. Die Maßnahme ist für die Kennwertbildung geeignet. Zur Aktualisierung und Erweiterung der Sammlungen von Planungs- und Kostendaten von Hochbauten sind vom Architekten unverzüglich nach Bauübergabe, spätestens nach der Schlussabrechnung, die Baukosten zu dokumentieren und SenSBW VI MH ohne Aufforderung digital zu übersenden. Die Dokumentation soll auf der Grundlage des Erfassungssystems der Länder (PLAKODA) erfolgen. 
Im Internet unter www.plakoda.de (ggf. nach erforderlicher Registrierung) sind die abgerechneten Kosten, gebaute Flächen, Rauminhalte, Objektbeschreibungen u.ä. zu hinterlegen. Die Dokumentation ist bei Vertragsabschluss entsprechend zu vereinbaren (siehe ABau IV 4102.HF). 
13. Weitere Einzelheiten sind den Planungsunterlagen direkt zu entnehmen.

7. Hinweise für die weitere Bearbeitung

Bei der weiteren Bearbeitung sind die gültigen Vorgaben/Vorschriften der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zu beachten (Zusammenstellung im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/service).
Insbesondere wird hingewiesen auf 
  - Handbücher Design for all nach ABau, Richtlinie II 120, 
  - Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (ABau Anhang 2), 
  - Leitfaden „Ökologisches Bauen – Anforderungen an Baumaßnahmen“, 
    Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Abteilung VI, 2007,
  - Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt - VwVBU
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